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49/66. Objektive informationen iIber mIIitIIrfsdIe Angele
geuhelten, insbesondere die Tnmsparenz der MIII· 
tilraosgaben 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 
12. Dezember 1980. mit der das System der Vereinten Natio
nen flIr die standardisierte Berichterstattung über Militllraus
gaben eingefOhrt wurde, und ihre Resolution 48/62 vom 
16. Dezember 1993. mit der alle Mitgliedstaaten aufgefordert 
wurden, sich an diesem System zu beteiligen. sowie die 
Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 1992. mit der die 
Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive informatio
nen über militllrische Angelegenheiten beftlrwortet und die 
Mitg1iedstanten gebeten wurden. dem Generalsekretär sach
dienliche Informationen über deren Umsetzung vorzulegen. 

feststellend. daß seitdem eine Reibe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geographischen Regionen angehören. 
einzelstaatliche Berichte über ihre Militllrausgaben und über 
die Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive Infor
mationen über militlirische Angelegenheiten vorgelegt haben, 

dem Genemlsekretär datlIr tia:nlai1nd. daß er den Mitglied
staaten die Berichte über die von den Staaten in standardisier
ter Form gemeldeten Militärausgaben' und über die Leltlinien 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 

. militllrische Angelegenheiten' zur Verfflgung gestellt hat. 

eifreut über den EntsehIuß vieler Mitgliedstaaten Infonna
tionen über ihre Militärhaushalte auszutauschen und jährlich 
zu veröffentlicben und die Leit1inien und Empfehlungen 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele
genheiten entsprechend tunzusetzen. 

• A/49/190und Add.1 und2. 
, A/491225. 

in Bekr4ftlgrmg ihrer festen Oben.eugung, daß ein besserer 
Fluß objektiver Informationen über rnlIitlIrische Angelegenhei
ten zum Abbau internationaler Spannungen sowie ZID' Ver
trauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß von 
konkreten AbrDstungsvereinbarungen beitragen kann, 

Uben,eugt. daß das Ende der Ost-West-Konfrontation und 
die sich daraus ergebende Verbesserung der internationalen 
Beziehungen eine solide Grundlage tllr die Förderung weiterer 
Offenheit und Transparenz in a11en miIitlirischen Angelegen
heiten bilden. 

unter Hinweis darauf. daß in den Leitlinien und Empfeh
lungen belIeffend objektive Informationen über miIitlirische 
Angelegenheiten bestimmte Gebiete ZID' weiteren Behandlung 
empfohlen wurden. beispielsweise die Verbesserung des 
Systems der Vereinten Nationen flIr die standardisierte Be
richterstattung über Militlirausgaben. 

I. empJ1eh/t die Leit1inien und Empfehlungen betteffend 
objektive Informationen flber miIitlIrische Angelegenheiten 
a11en MitgliedS!!lllteu zur Umsetznng. unter voller Berücksich
tigung der besonderen politischen, mi1itärischen und sonatigen 
Gegebenbeiten einer jeweiligen Region sowie auf der Grundla
ge von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der 
betreffenden Region; 

2. folrleft alle Mitgliedstaaten aJf/, dem Genemlsekretär 
jährlich bis zum 30. April flber ihre Mi1itlIrausgaben in dem 
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, flIr das Daten 
verfflgbar sind, und datlIr vorlllufig das in ihrer Resolution 
35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrmnent heran
zuziehen; 

3. ersucht den Generalsekretär. die Berichte über Mili· 
tlirausgaben, die von den Mitgliedstaaten eingehen,jährlich zu 
verteilen; 



m. R""""","", - _ AussdndI 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, die Ansichten 
der Mitgliedstaateq zu der Frage einzuholen, wie die Leit\iulen 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militlIrische Angelegenheiten umgesetzt werden können, 
namentlich insbesondere auch zu der Frage, wie die Be
teiligong an dem System der Vereinten Nationen fiIr die 
standardisierte Berichterstattung über Militlirausgabeo gestärkt 
und erweitert werden kann, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundt1lnfzigsten Thgung einen diesbezüglichen Bericht 
vOIZUlegen; 

5. besChließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, insbesondere die Thmsparenz 
der Militärausgaben", in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

·49/67. WI""""""haftJlch-teclmlsehe Neuentw1cldungen und 
Ihre Auswirktmgen auf die lntematIonale Sicher
heit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonderta
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß fiIr den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

Im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neueotwicklungen sowohl fiIr zivile als auch fiIr militlIrische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darilber, daß technische Errungenscbaften 
militllrische Anwendungsmllglichkeiten bieten, was zu 
perfekteren Waffen und neueo Walfensystemen fßhren könnte, 

unter Betonung des Inte.t ,es der internationaleo Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau ZU 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neneotwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzuIenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die fiIr friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Abrü
stnngskommission nicht in der Lage gewesen ist, aufgrnnd 
ihrer Beratungen zu dem Thgesordnungspunkt "Die Rolle von 
WJSSeDSChaft und Technologie im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhlln
gender Gebieten. Richtlinien zu entwickeln, 

Ube17.eugt, daß sich echte Nichtverbreitung nur dann 
erreichen 1lIßt, wenn die Weitergabe von Spitzentechnologie 

• Offide/Jes Proto/coU tkr Generalversammlung. NBlI1Ill1IIMudgste 
T_g. BeIlage 42 (A/49/42), Ziffer 22 (ZIffer 6 des zItieIIen T ..... ). 

mit militllrischen Anwendungsmög\ichkeiten im Binklang mit 
allgemein akzeptierten, multilateral ausgehandelten nichtdis
ktiminiereoden Rechtsakten erfolgt, 

I. begrl4fJt den Bericht des Generalselaetllrs mit dem 
TItel "WISSenSChaftlich-technische Neueotwic~ und ihre 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" ,der gemIiß 
ihrer Resolution 48/66 vom 16. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. teilt voll und ganz die Auffassung, daß die Anwen
dung neuer Thchnolngieo zur qualitativen Verbesserung von 
Waffensystemen den Bemühungen om die Rednzierung und 
Beseitigung der bestehenden Arsenale zuwider1liuft"; 

3. ersucht den GeneraIsekretil wissenschaftIic-teclmiscbe 

Neueotwicklungen zu verfolgen und unter Zugrnndeiegung der 
Kriterien, die der Genera1versammlung auf ihrer fDnfund
vierzigsten Thgung vorgelegt wurden7, eine enlSptechende 
Evaluierung vorzunehmen und der Versammlung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung einen Bericht vOIZUlegen; 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, eine Daten
bank mit den Namen interessierter Forschungseinrlchtungen 
und Sachvers1l!ndigen zu erstellen, mit dem Ziel, Thmsparenz 
und internationale Zusammenarbeit bei der Anwendung von 
wissenschaftlich-technischen Neuentwicklungen zur Verfol
gung von Abrüstungszielen, wie etwa der BeseItigung von 
Waffen, der Rüstnngskonversion und der Verifikation ZU 
fiIrdern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre 
Anffassungen und Evaluierungen mitzuteilen; 

6. beschließt, den Punkt "WISSenSChaftlich-technische 
Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die interna
tionale Sicherheit" in die vorläufige Thgesordnnng ihrer 
fDnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

49/68. Die Rolle 'fon WIssenschaft und ThehnIk im Kon
text der internationalen S1eherheIt. der Ablilstuug 
und anderer damit ZIIIIIUDIIleJIh GebIete 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmionen 47/44 vom 9. De
zember 1992 und 48/67 vom 16. Dezember 1993, 

Kelllltnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission über ihre Arbeits1agung 1994", insbesondere über 
die Tätigkeit der Arbeitsgrnppe II zu 'Thgesordnungspunkt 5 
mit dem 'fitel "Die Rolle von WISSenschaft und Thchnik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"', 

, N49/502. 

• Ebd., Ziffer 7. 
1 A/4S/S68. 
• Offide/Jes ProtokoU tkr Generalversamml:mg. N~gste 

Tagung. Beflage 42 (A/49142) • 

• Ebd.. Ziffer 22. 




